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Gesetz zur Änderung des Landesreisekostengesetzes, des Landesumzugskostengesetzes, der Auslandsreisekostenverordnung des Landes und der Landestrennungsgeldverordnung

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Landtag hat am 3. Dezember 2008 das o.g. Gesetz beschlossen. Dieses Gesetz (GBl. vom 12. Dezember 2008, Seite 432) ist am 1. Januar 2009 in Kraft getreten. Bei Dienstreisen und Dienstgängen, die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes erfolgt sind, richtet sich die Reisekostenerstattung weiterhin nach den bisherigen Vorschriften.

Die Verwaltungsvorschrift des Finanzministeriums zum Landesreisekostengesetz sowie die Verwaltungsvorschrift des Finanzministeriums zum Landesumzugskostengesetz wurde ebenfalls mit Wirkung vom 1. Januar 2009 geändert.

Das Änderungsgesetz und die Verwaltungsvorschriften enthalten im wesentlichen folgende Änderungen:

Ausschlussfrist
Die Reisekostenvergütung ist innerhalb einer Ausschussfrist von sechs Monaten bei der zuständigen Abrechnungsstelle schriftlich zu beantragen.

Kostenbelege

Für den Nachweis der Auslagen genügt grundsätzlich die pflichtgemäße Versicherung des Dienstreisenden im Erstattungsantrag. Die zuständigen Abrechnungsstellen können bis zum Ablauf von sechs Monaten nach Antragstellung die Vorlage der maßgeblichen Kostenbelege verlangen. Diese sind grundsätzlich im Original vorzulegen. Werden diese Belege auf Anforderung nicht innerhalb eines Monats vorgelegt, kann der Erstattungsantrag insoweit abgelehnt werden. Der Dienstreisende ist verpflichtet, die Kostenbelege nach der Erstattung der Reisekostenvergütung bis zum Ablauf eines Jahres für Zwecke der Rechnungsprüfung aufzubewahren und auf Verlangen vorzulegen.

Fahrkostenerstattung

Für Strecken, die mit regelmäßig verkehrenden Beförderungsmitteln zurückgelegt worden sind, werden die entstandenen notwendigen Fahrkosten erstattet. Bei einer einfachen Entfernung von nicht mehr als 100 km werden nur die notwendigen Fahrkosten der niedrigsten Klasse erstattet. Die Kosten der ersten Klasse sind erstattungsfähig, wenn die einfache Entfernung mehr als 100 km beträgt.

Die Fahrkosten für die Benutzung von ICE-Zügen ist erstattungsfähig, wenn für die Hin- bzw. Rückfahrt (einfache Strecke)

- die planmäßige Fahrzeit mit der Bahn mindestens 2 Stunden beträgt oder

- ein Übernachtungsgeld eingespart wird oder

- ein Arbeitszeitgewinn von mindestens 30 Minuten erreicht wird oder

- eine Wartezeit von mehr als 30 Minuten vermieden wird oder

- ein anderer triftiger Grund die Benutzung des ICE rechtfertigt.

Wurde aus besonderen dienstlichen Gründen ein Flugzeug benutzt, sind die entstandenen notwendigen Flugkosten bis zur Höhe der Kosten der niedrigsten Flugklasse erstattungsfähig.

Wegstrecken- und Mitnahmeentschädigung

Die Wegstreckenentschädigung für die Benutzung des privateigenen Kfz. von mehr als 600 ccm aus triftigem Grund beträgt je Kilometer

- statt bisher 22 Cent:
 25 Cent 

- beim zum Dienstreiseverkehr zugelassenen Kfz. von mehr als 600 ccm 

statt bisher 30 Cent:
35 Cent
Übernachtungsgeld
Für eine notwendige Übernachtung erhalten Dienstreisende wie bisher pauschal 20 € (Grundbetrag). Höhere Übernachtungskosten werden jedoch im notwendigen Umfang erstattet. Als Übernachtungskosten werden die Kosten für ein Einzelzimmer nach Abzug der enthaltenen Verpflegungskosten (Frühstück) als notwendig anerkannt, wenn pro Übernachtung ein Betrag von 60 € im Inland bzw. 90 € im Ausland nicht überschritten wird. Bei Übernachtungen in Großstädten mit mehr als 100.000 Einwohnern und anderen Orten mit erfahrungsgemäß allgemein oder saisonbedingt hohen Zimmerpreisen sind bis zu 80 € im Inland bzw. 120 € im Ausland erstattungsfähig. Höhere Übernachtungskosten werden nur in besonders begründeten Ausnahmefällen erstattet.

Nebenkosten

Nebenkosten sind künftig auch ohne Nachweis erstattungsfähig. Die zuständigen Abrechnungsstellen können allerdings einen Nachweis verlangen (vgl. Kostenbelege).

Trennungsgeld - Ausschlussfrist

Auch das Trennungsgeld ist innerhalb einer Ausschlussfrist von sechs Monaten schriftlich zu beantragen. Die Frist beginnt jeweils mit Ablauf des Kalendermonats, für den das Trennungsgeld zusteht.

Mit freundlichen Grüßen

gez.

Rainer Vogelwaid







